Analyse zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin vom 30.06.05 hinsichtlich der Anerkennung der Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffentlichen Rechts

Beklagte in der grundlegenden Verwaltungsstreitsache war das Land Berlin, Klägerin auf Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Deutschland e. V. Die ursprüngliche Versagung des Körperschaftsstatusses hatte die Beklagte auf mehrere Punkte gestützt. 

Einer dieser Angriffspunkte war das religiöse Verbot der Teilnahme an staatlichen Wahlen. Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Verwaltungsstreitsache dazu entschieden, dass dieser Punkt für sich allein die Versagung des Körperschaftsstatus nicht rechtfertige. Vielmehr komme es darauf an, ob die Zeugen Jehovas Grundrechte Dritter verletzen. Dies sah das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 19.12.2000 als noch nicht geklärt an (Seite 4). 

Daher hatte das Bundesverwaltungsgericht den Rechtsstreit durch Urteil vom 16.05.2001 an das Oberverwaltungsgericht Berlin zurückverwiesen und ihm aufgegeben Grundrechtsverletzungen zu prüfen. Die mögliche Grundrechtsverletzung wurde unter drei Aspekten gesehen: 

1.

Passives Einwirken der Religionsgemeinschaft auf Eltern im Hinblick auf die Verweigerung der Zustimmung zu lebenserhaltenden Bluttransfusionen 

2.

Aktive Einwirkung der Religionsgemeinschaft auf ihre Mitglieder dahingehend, dass der Kontakt zu aus der Gemeinschaft ausgetretenen oder ausgeschlossenen Angehörigen auf das notwendigste beschränkt oder aufgegeben wird. 

3.

Verbindliche Vorgaben der Religionsgemeinschaft im Hinblick auf die Kindererziehung dahingehend, dass eine Entwicklung zu eigenverantwortlichen, in die Gesellschaft integrierten Persönlichkeiten beeinträchtigt wird (siehe dazu auf Seite 5 und 6 der Entscheidung). 

Hierzu hatte die Beklagte dann auch vorgetragen. Allerdings, und das ist das Hauptproblem, dass ihr vom erkennenden Senat auch immer wieder zum Vorwurf gemacht wird, sind sämtliche Vorträge zu unsubstantiiert, zu wenig stichhaltig und zu wenig beweiskräftig. Insgesamt kommt zum Ausdruck, dass es an sachlich greifbaren Argumentationsgängen fehlt. Vielmehr hat sich offensichtlich die Beklagte in der Hauptsache auf subjektive Berichte ehemaliger Gemeinschaftsangehöriger gestützt. Dies ermöglicht jedoch keine objektiv sachliche Auseinandersetzung mit den zu klärenden Fragestellungen. 

Dazu kommt, dass die Entscheidung Bezug nimmt auf umfangreiches, als Anlagen beigefügtes Beweismaterial, dass sich in mehreren Ordnern und Aktenmappen befindet (siehe Seite 10 unten). Der genaue Inhalt dieser Unterlagen erschließt sich aus der Entscheidung jedoch nicht, daher können wir hierzu auch nicht Stellung nehmen.

Im Einzelnen ist folgendes anzumerken: 

Offenbar hat der Beklagte sich häufig auf Allgemeinplätze und Vermutungen bezogen. Beispielhaft sei etwa auf Seite 6 der dritte Absatz angeführt. Formulierungen wie „es liegt auf der Hand, dass ...“ haben keinerlei Beweiswert, noch sind sie besonders überzeugend. Vielmehr 
1.

offenbaren sie einen Mangel an Argumentationsvermögen. Daher führt das Vorbringen des Beklagten auch nicht zum Erfolg. So reicht auch nicht vorzutragen, wie im selben Absatz auf Seite 6 dargestellt, dass die Äußerungen von Aussteigern und Ausgeschlossenen zwar mit Distanz zu betrachten seien, sie jedoch „gleichwohl eine zuverlässige typisierende Gesamtbetrachtung ermöglichen“. Hier ist vielmehr konkret vorzutragen, warum diese typisierende Gesamtbetrachtung auch aus Berichten von Aussteigern und Ausgeschlossenen möglich ist. 

Zu vage ist dann auch das weitere Vorbringen auf Seite 7. Wenn in den Schriften der Zeugen Jehovas tatsächlich der Einsatz strenger Zuchtmittel und körperliche Gewalt propagiert werden, so hätte dies objektiven Beweiswert und müsste deutlich, aber sachlich dargestellt werden. Behauptungen, wie etwa solche, dass Kinder während der Veranstaltungen oder in Toilettenräumen geschlagen oder misshandelt werden, können dagegen nur vorgetragen werden, wenn diese objektiv beweisbar sind. 

Denn vom OVG wird ausdrücklich kritisiert, dass der Beklagte sich ausschließlich auf Aussteigerberichte und Berichte von Mitgliedern von Betroffenenorganisationen gestützt hat, jedoch nicht vorgetragen hat, nach welchen Gesichtspunkten der Beklagte seine Vorträge ausgewählt hat. Ebenso wenig hat er offensichtlich vorgetragen, warum das geschilderte Verhalten typisch für die Glaubensgemeinschaft ist und damit eine zuverlässige typisierende Gesamtbetrachtung zulässt (siehe Seite 21 f.).

Hier muss detailliert erläutert werden, nach welchen Gesichtspunkten die Berichte ausgesucht sind. Ebenso muss substantiiert vorgetragen werden, warum gerade diese Berichte als typisch anzusehen sind und damit eine typisierende Gesamtbetrachtung ermöglichen. 

Da dies bislang nicht geschehen ist, konnte das OVG die Vorträge nicht als typisch einschätzen und Grundrechtsverletzungen bejahen. Denn aus Einzelschicksalen ist keine verallgemeinernde Beurteilung möglich. Es fehlt insoweit der Beweis. 

Gerade diesen Aussteigerberichten sowie Berichten Angehöriger von Betroffenenorganisationen und „Experten“ steht das OVG kritisch, jedenfalls aber misstrauisch gegenüber. Grund hierfür sind die beachtenswerten psychosozialen Zusammenhänge, wie sie insbesondere auf den Seiten 24 ff. geschildert sind. Diese lassen sich nicht so schnell wiederlegen. Problematisch ist insoweit, dass hierdurch eine gewisse Einseitigkeit und polemische Grundhaltung entsteht. Diese trägt jedoch nicht zur Versachlichung bei. Daher ist jegliche Polemik kontraproduktiv. Vielmehr ist nüchtern und objektiv vorzutragen. 

Soweit auf „Experten“ Bezug genommen wird, so ist genau darzustellen, wodurch das Expertentum begründet ist und warum dies eine neutrale Betrachtung darstellt. 

Auch Einzelheiten aus Trennungs- und Sorgerechtsverfahren sind als objektive Beweismittel nicht so gut geeignet, da sie typischerweise einseitig und oftmals von persönlichen Animositäten geprägt sind. Diese lassen ebenfalls keine objektive Betrachtung zu. 

Ein weiteres Problem ist, dass ein Großteil des Vorbringens als Vorurteil gesehen wird, weil bestimmte Verhaltens- und Lebensweisen als charakteristisch im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert seien, es hierfür allerdings keine objektive Grundlage gäbe (etwa Seite 27). Dass es sich hier nicht lediglich um Vorurteile handelt, sondern den Tatsachen entspricht, ist nur beweisbar, wenn es sich anhand objektiver Fakten belegen lässt. 

Nicht stichhaltig sein dürfte auch ein Verweis darauf, dass den Kindern durch bildhafte Beschreibungen von Harmageddon Angst eingeflösst wird. Jedenfalls sollte dies nicht in un
2.

kommentierter Form geschehen. Denn auch die christliche Kirche arbeitet mit Angstszenarien (Hölle, Fegefeuer, etc.). Auch im Rahmen der christlichen Kirche, insbesondere der katholischen Kirche, werden Kinder schon früh eingebunden und beeinflusst, etwa im Ministrantendienst. Hier gilt es die Unterschiede gegenüber den Lehren der Zeugen Jehovas herauszuarbeiten um denen so den Wind aus den Segeln zu nehmen. 

Im Hinblick auf die Einstellung der Zeugen Jehovas zu Bluttransfusionen ist zunächst die Feststellung des OVG Berlin problematisch, dass sich offenbar die Behauptung der Beklagten, die Klägerin würde Druck auf Eltern ausüben, nicht verifizieren lasse und es auch sonst keine greifbaren Anhaltspunkte hierfür gebe (siehe Seite 13). 

Hier gilt es vielmehr gegen die Begründung des OVG zu argumentieren. So sieht das Gericht die ablehnende Haltung der Zeugen Jehovas gegenüber Bluttransfusionen deshalb nicht als besonders schädlich an, da jedenfalls die Ärzte eine gerichtliche Entscheidung nach § 1666 BGB oder andere staatliche Schutzmaßnahmen einleiten könnten oder in ärztlicher Notkompetenz tätig werden können. Dem ist jedoch entgegen zu halten, dass diese Maßnahmen nur als allerletztes Mittel, nicht aber als Standard im Umgang mit bestimmten Religionsgemeinschaften gedacht sind, denn an sich sollte es erst gar nicht so weit kommen. Ein pauschaler Verweis hierauf kann daher nicht sachkundig sein. Denn darin ist die Gefahr verborgen, dass es durch das Erfordernis, erst staatlicher Maßnahmen einleiten zu müssen oder im Wege ärztlicher Notkompetenz entscheiden zu müssen, nicht nur zu unnötigen, sondern auch zu gefährlichen, ja lebensbedrohlichen, Zeitverzögerungen kommt. Allerdings sind auch hier Tatsachen bezüglich dieser Gefahren vorzutragen. 

Hinsichtlich des Kontaktverbotes ist – wie auch das Gericht anmerkt – nicht nachvollziehbar, dass dieses zur völligen sozialen Isolation führt. Denn das Kontaktverbot eines Aussteigers bezieht sich dann ja nur auf Mitglieder der Zeugen Jehovas. Daraus ergibt sich in der Tat nicht zwingend, dass der Ausgestiegene in die soziale Isolation abrutscht. Vielmehr lässt sich entgegenhalten, dass er möglicherweise überhaupt keinen Umgang mehr mit Angehörigen der Gemeinschaft pflegen will. 

Leider haben offensichtlich auch Nachforschungen und umfangreiche Ermittlungen in Familiengerichtsakten keinerlei Anhaltspunkte dafür erbracht, dass es hier tatsächlich zu massiven Kontaktverlusten in der vorgetragenen Form kommt. Aus Einzelschicksalen ist jedoch keine pauschale Beurteilung möglich. 

Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Familien rechtliche Streitigkeiten immer extrem emotionsgeladen sind und verschiedene Motivationen für Umgangsblockierungen gegeben sind. 

Im Hinblick auf die Darstellung von Aussteigeberichten legt das OVG schlüssig dar, dass diese von persönlichen Animositäten eingetrübt sein können. Hier gilt es Hintergründe des Aussteigerschicksals vorzutragen, zu erläutern, warum ausgerechnet dieser Bericht typisch ist und zu substantiieren, dass er sachliches Dokument für die Ausgrenzungsaktivität ist. Jegliche Polemik ist hier zu vermeiden. Zur Argumentationsweise des OVG, die sich als solche nicht wiederlegen lässt, vgl. Seite 22 ff. 

Anzusetzen ist daher beim Vorwurf der Behauptung, Fakten seien hauptsächlich von Aussteigern und Ausgeschlossenen zu erwarten. Hier ist Richtigstellung und der Vortrag objektiver Kriterien notwendig (vgl. Seite 26). 

Ähnliches gilt hinsichtlich des Kritikpunktes, die Kinder in der Gemeinschaft würden zu lebensuntüchtigen Individuen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, erzogen. Denn in der Tat
3. 
ist zuzugeben, dass zunächst gegen Disziplin sowie die Wahrung bestimmter moralischer Werte nichts einzuwenden ist. Dies gilt insbesondere in Zeiten zunehmenden Werteverfalls, Respektlosigkeit und zunehmender Disziplinlosigkeit. 

Dementsprechend führt das Gericht aus, dass nicht zur Entscheidung ansteht, ob eine bestimmte Erziehung pädagogisch wertvoll ist, sondern ob sie Grundrechtsverletzungen oder –gefährdungen nach sich zieht (vgl. Seite 33). Dies sieht das Gericht nicht als gegeben an. 

Hier könnte jedoch angesetzt werden. Denn es stellt sich nicht nur die Frage, ob Kindern zugemutet werden kann, hinsichtlich ihrer Moralvorstellungen im Mittelalter stehen zu bleiben. Vielmehr sind die Folgen einer solchen Erziehung zu betrachten. Denn Kinder, die mit den gegebenen modernen gesellschaftlichen Anforderungen nicht konform sind, werden von anderen Kindern oder Jugendlichen zu Außenseitern gemacht und gehänselt. Wenn das Kind oder Jugendliche nicht wie die anderen Kinder verhalten darf und es deshalb Ressentiments zu spüren bekommt, führt dies zu psychischem Druck. Und dieser wiederum gefährdet das Kindeswohl in erheblichem Maße. 

Entscheidend ist jedoch auch hier wiederum, dass sich konkret beweisen lässt, dass die Zeugen Jehovas unabdingbar eine solche Erziehung nicht nur verlangen, sondern auch im negativen Falle Sanktionen androhen. 

Hier scheint jedoch das Problem zu liegen, denn nach Ansicht des OVG ist nicht ausreichend bewiesen, dass Kindern aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas verboten wird, eine moderne Lebenseinstellung einzunehmen, an kinder- und jugendgerechten Veranstaltungen teilzunehmen und dadurch in Außenseitersituationen hineingedrängt werden (vgl. Seite 34). 

Hinsichtlich der Behauptung, die Zeugen Jehovas würden es nicht als erstrebenswert erachten, den Kindern eine höhere Bildung zu ermöglichen, kann zu den Ausführungen auf Seite 35 oben dahingehend Stellung bezogen werden, dass diese Konstellation nicht mit dem Verhalten bildungsferner Gruppen ihren Kindern gegenüber vergleichbar ist. Denn hinsichtlich der Gesellschaftsgruppen, deren Kinder einen niedrigen Anteil am akademischen Nachwuchs stellen, liegt der Grund eher darin, dass es diesbezüglich am mangelnden Wissen fehlt. Dies ist jedoch mit der Situation der Zeugen Jehovas nicht vergleichbar. Denn hier fehlt es nicht am Wissen, sondern hier steht eine bestimmte religiöse Dogmatik im Vordergrund. Doch auch hierzu gilt es substantiiert vorzutragen. Behauptungen reichen da nicht aus. 

Zusammenfassend lässt sich noch einmal feststellen, dass der Vortrag der Beklagten im vorliegenden Streitfalle nicht genügend Tatsachen und damit keine greifbaren Anhaltspunkte für eine Klageabweisung enthielt (siehe Ziffer 4 Seite 35 f.). 

RA. Zillikens Brilon, den 16.05.2006
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